
Resolution

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Neufeld/L. anlässlich der Sitzung am
20.12.2010

Ergeht an:
- An das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft z.Hd. Herrn BM 01 Nikolaus Berlakovich
- An das Kollegialorgan der Burgenländische Landesregierung
- An das Kollegialorgan der Niederösterreichische Landesregierung
- An die Landeshauptleutekonferenz

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha hat in seiner Sitzung am
20.12.2010 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:

Der Stadtgemeinde Neufeld/L. und den Mitgliedsgemeinden des Wasserleitungs-
verbandes Nördliches Burgenland steht in dem neuerlichen Verfahren auf
Umweltverträglichkeit betreffend die Schweinemassenzucht des Herrn Ing. Tösch
(2490 Mastschweineplätze auf dem Gundstück Nr.: 3790, KG Lichtenwörth) keinerlei
Rechtsschutzinstrument zu, obwohl das Trinkwasser - und damit das Lebensmittel
Nr. 1 - unserer Gemeindebürger (Brunnenanlagen Neufeld) durch dieses Projekt
massiv bedroht wird. Deshalb fordern wir mittels Resolution die zuständigen
politischen Stellen und Behörden auf, alle gesetzlichen Grundlagen zu nutzen, sowie
dort wo erforderlich, zusätzlich zu schaffen, um dieses eklatante Rechtsschutzdefizit
zu beseitigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, damit eine Beeinträchtigung des
Grundwasserkommens durch derartige Projekte verhindert wird.

Weiters werden die o.a. Behörden und politischen Stellen aufgerufen, für eine
umgehende Grundwassersanierung (dauerhafte flächenhafte Gewährleistung von
Nitratgehalten unter dem Grundwasserschwellenwert von 45 mg/I) im
Trinkwassereinzugsbereicll der Brunnenanlagen in Neufeld zu sorgen, sowie
rechtliche Rahmenbedingungen und Maßnahmen zum zukünftigen nachhaltigen
Schutz der Trinkwasservorkommen vor Beeinträchtigungen und Verschmutzungen,
vor allem hinsichtlich der Nitratbelastung, welche derzeit in diesem Bereich bereits
bis zu 175 mg/I beträgt, zu ergreifen.

Neufeld an der Leitha, am 20.12.2010

Die Gemeinderatsmitglieder des Gemeinderates der Stadtgemeinde Neufeld an der
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DU ergeht:
- An die Klubobmänner der im burgenländischen und niederösterreichischen

Landtag vertretenen Parteien
- An die Parteiobmänner der im burgenländischen und niederösterreichischen

Landtag vertretenen Parteien
- Sämtliche Medienvertreter


